Neue Anforderungen an Rechnungen aufgrund des Steueränderungsgesetzes 2003
Ab dem 1. Januar 2004 gilt in Bezug auf die Ausstellung von Rechnungen folgendes: 

Ein Unternehmer ist künftig nicht mehr nur auf Verlangen, sondern stets verpflichtet, bei Leistungen an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen und an juristische Personen Rechnungen auszustellen. Ein Vorsteuerabzug ist künftig nur noch bei Besitz einer den Vorschriften entsprechenden, richtigen und vollständigen Rechnung gemäß § 14 c Umsatzsteuergesetz möglich. Eine Rechnung muß danach folgende Angaben enthalten:
1. Den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers,

2. die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilten Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 
3. das Ausstellungsdatum,
4. eine fortlaufende Nummer (Rechnungsnummer), die zur Identifizierung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird,

5. die Art und Menge (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung, 
6. den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung oder die Vereinnahmung des Entgelts, 

7. das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung sowie jede im voraus vereinbarte Minderung des Entgeltes, sofern sie nicht im Entgelt berücksichtigt ist und 

8. den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag oder im Falle einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, daß für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt. 
Bei sogenannten Kleinbetragsrechnungen (bis Euro 100,-) gelten die bisherigen Erleichterungen und die Angabe der Steuernummer ist nicht erforderlich (§ 33 UStDV).
Aus dem mir vorliegenden Entwurf eines BMF-Schreibens zur verwaltungstechnischen Umsetzung ergibt sich ferner folgendes:

· Eine Rechnung ist jedes Dokument oder eine Mehrzahl von Dokumenten, mit denen über eine Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird. Es sind Rechnungen in Form einer Gutschrift, elektronisch übermittelte Rechnungen und Online-Fahrausweise geregelt. Ferner ist geregelt, daß auch Verträge über Dauerleistungen unter den Rechnungsbegriff fallen. 
· Bislang ist nicht geregelt, ob anwaltliche „Rechnungsteile“ in Mahnbescheiden, Zwangsvollstreckungsaufträgen oder ein Kostenfestsetzungsantrag insgesamt als Rechnung im Sinne des § 14 UStG anzusehen ist. 

· Hier muß eine deutliche Regelung abgewartet werden; ich selbst werde bis zu diesem Zeitpunkt die vorgenannten Dokumente nicht als Rechnungen im Sinne des UStG ansehen. 

· Eindeutiger ist die Regelung hinsichtlich der Rechnungsnummer. Bei der Erstellung der Rechnungsnummer ist es zulässig, eine oder mehrere Zahlen - oder Buchstabenreihen zu verwenden. Auch eine Kombination von Ziffern mit Buchstaben ist möglich. 
· Es bleibt dem Rechnungsaussteller auch überlassen, separate Nummernkreise zu schaffen, in denen eine Rechnungsnummer jeweils einmalig vergeben wird. Nummernkreise sind für zeitlich, geographisch oder organisatorisch abgegrenzte Bereiche zulässig. 

· Danach ist nach meiner Auffassung die einmalige Vergabe einer Rechnungsnummer durch jeden Partner einer Sozietät zulässig, wenn sie z. B. mit dem Namenskürzel kombiniert wird.  Zentrale, fortlaufende, einmalige Rechnungsnummern für die gesamte Sozietät sind nicht erforderlich. 
· Es muß jedoch gewährleistet sein, daß die jeweilige Rechnung leicht und eindeutig dem jeweiligen Nummernkreis zugeordnet werden kann und die Rechnungsnummer einmalig ist. 

· Ein Doppel der Rechnung ist aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wird und beträgt 10 Jahre. 
· Rechnungen an Verbraucher sind von den Neuregelungen nicht betroffen; diese müssen nicht mit einer Rechnungsnummer versehen werden. 
· Dieser Beitrag wird soweit erforderlich ergänzt werden. 

Mitgeteilt von Rechtsanwalt und Steuerberater Dietrich Wenke
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